
Frage zur Verbeamtung
Beitrag von „-SL-“ vom 19. August 2010 22:02

Zitat

Original von -SL-
Es geht um die Gesamtnote aus erstem und zweitem Staatsexamen, sowie um die Note
des zweiten Staatsexamens allein.

Aber Sie müssen das anderes herum formulieren: Wenn eine dieser beiden Noten unter
3,5 ist, wird man keinesfalls verbeamtet.

Ob man darüber verbeamtet wird, hängt davon ab, ob man eine Stelle bekommt.

Jetzt verstanden? 
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